


















wendungen für Musikinstrumente, Wohnwagen, Mobilheime und
Boote sowie die Ausgaben für Kultuszwecke nicht enthalten.
Schliesslich hat man die sogenannten Geselischaftsausgaben (wie
Vereins- und Verbandsbeiträge, Spenden und Geschenke, Bussen,
Anwaltskosten. Darlehenszinse und Spieleinsätze) und Artikel der
persönlichen Ausstattung (wie Schmuck, Uhren, Taschen, Mappen,
Hüte, Schirme) auf der Seite gelassen.
Auf diese Weise bestimmen 88,6% der Verbrauchsausgaben die
Gewichtung des Landesindexes von 1982 und bilden den Warenkorb.
Die Gegenüberstellung der lndexquoten zeigt, dass sich zwischen
1977 und 1 982 nur geringfügige Verschiebungen ergeben haben (vgl.
Tabelle 1); die Abweichungen machen bei keiner Bedarfsgruppe mehr
als 1 % aus. Dies gilt in der Regel auch für die Untergruppen und die
einzelnen Indexpositionen. Man kann sich fragen, ob deshalb im
Lichte dieser kleinen Unterschiede eine Neugewichtung per Dezember
1982 überhaupt notwendig gewesen wäre. Aus methodischer Sicht
ist es jedoch zweifellos am saubersten, mit der Anwendung einer
neuen Berechnungsmethode für den Index nicht nur einen neuen
Basismonat zu definieren, sondern auch der Gewichtung in diesem
Zeitpunkt eine möglichst aktuelle Verbrauchsstruktur zugrunde-
zulegen.

Tabelle 1. lndexquoten 1939, 1966. 1977 und 1982

lndexquoten in %
Bedarfsyruppen

1939 1966 1977 1982

Nahrungsmittel ....‚‚... 40 31 20 21
Getränke und Tabakwaren 3 5 5 5
Bekleidung 15 13 8 7
Wohnungsmiete 20 17 19 18
Heizung und Beleuchtung 7 6 4 5
Haushalteinrichtung u.-unterhalt 5 7 7 6
Verkehr 5 9 15 14
Körper- und Gesundheitspflege 2 7 7 8
Bildung und Erholung 3 5 1 5 16

Total 100 100 100 100

Es wird im übrigen immer wieder behauptet, die Haushaltungsrech
nungen, welche zur Gewichtung verwendet werden, beruhten auf
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Gemeinden die Wohnungsmieten. Ohne die Hilfe dieser Gemeinde-
behörden, d.h. von ungefähr 130 Gemeindefunktionären, könnten
die beschriebenen Erhebungen kaum durchgeführt werden.
Es muss gewährleistet sein, dass die Meldestellen innerhalb der vor
geschriebenen Artikelquantitäten und -qualitäten eine Auswahl von
marktgängigen Artikeln treffen und diese Auswahl auch von Erhe
bung zu Erhebung beibehalten. Nicht mehr gängige Artikel sind recht
zeitig durch gleichwertige neue Artikel zu ersetzen, andernfalls würde
der Landesindex und sein noch so sorgfältig modernisierter Waren-
korb immer wieder rasch veralten.
Die Qualität dieser Preismeldungen und die anschliessende Aufarbei
tung beim BIGA und bei den regionalen Amtern ist von zentraler
Bedeutung für die Aussagekraft des Landesindexes. Da der Konsu
mentenpreisindex als Preisindex die Aufgabe hat, die Preis-
veränderungen der für den Konsumenten bedeutsamen Güter im
Zeitablauf aufzuzeigen, ohne dass Anderungen im Umfang oder in
der Zusammensetzung des Konsums den Index beeinflussen, sollen
grundsätzlich nur jene Preisänderungen berücksichtigt werden, die
nicht auf Qualitätsänderungen der erfassten Produkte zurückgehen.
Als Kriterium für diese Beurteilung gilt der Nutzen eines Produktes für
den Konsumenten. Es sollten somit vom Berichterstatter jene Pro
dukte ausgewählt werden, von denen er glaubt, dass ihre Qualität,
Ausführung und Ausstattung über eine geraume Zeit gleich bleiben.
Dazu kommt jedoch, dass diese Produkte auch umsatzstark sein soll
ten, damit der Preisindex nicht aufgrund von Artikeln ohne Markt-
bedeutung berechnet wird und er demzufolge für den Konsumenten
rasch ebenso unbedeutend wird. Es bleibt somit weitgehend dem
Berichterstatter überlassen, hier den richtigen Mittelweg zwischen
Aktualität und Kontinuität zu finden. Selbstverständlich sind die Erhe
bungsstellen verpflichtet, ihm dabei zu helfen.
Ist die Qualität einer neuen Artikelvariante mit derjenigen des früheren
Artikels vergleichbar, wird die entsprechende Preisänderung voll für
die Indexberechnung berücksichtigt, im andern Fall wird sie ausge
schlossen.
Im Rahmen der Preiserhebungen hat auch immer wieder die Frage
nach den massgebenden Preisen breiten Raum in den Diskussionen
beansprucht. Diese Frage ist jedoch von der Zielsetzung des Landes-
indexes her rasch beantwortet. Als Index der für die Konsumenten
massgebenden Preise hat er sich grundsätzlich auf die Marktpreise
der erfassten Artikel zu beziehen. Das heisst, massgebend ist der vom
Käufer bar zu bezahlende Preis; der lndexpreis berücksichtigt somit
auch alle im Marktpreis enthaltenen Subventionen und indirekten
Steuern.
Seit 1977 werden auch Aktionspreise im Index berücksichtigt, sofern
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Warenkorbes im Zeitablauf zu messen. Es bestand darin, aus den er
hobenen Preisen für jede Indexposition eine mittlere Preisveränderung
zur Vorerhebung zu berechnen, diese Veränderung an den Indexstand
der Vorerhebung anzuketten und die so ermittelten Indizes mit dem
Gewichtungsschema zum Totalindex aufzurechnen. Dieses Vorge
hen, insbesondere die Berechnung von durchschnittlichen Preisverän
derungen zur Vorerhebung, stimmt jedoch mathematisch nicht genau
mit der Laspeyres-Formel überein. Die Unterschiede sind jedoch dann
gering, wenn die Preise und ihre Veränderungen nicht allzu stark
streuen.
Zudem wurde die alte Methode seit 1949 bereits für einen Grossteil
der lndexpositionen angewandt, ohne dass sie in diesem langen Zeit
raum zu Beanstandungen Anlass gegeben hätte. Ihre grosse Stärke
liegt darin, dass sie den laufenden marktbedingten Veränderungen
des Güterangebots auf einfache Weise Rechnung tragen kann.
Mit der starken Erweiterung des im Index berücksichtigten Güteran
gebots im Rahmen der Revision 1977 stieg jedoch auch die Komplexi
tät der erfassten Artikel und damit die Streuung der Preise und ihrer
Veränderungen erheblich an. Diese Entwicklung war 1977 aufgrund
der damals verfügbaren Informationen unterschätzt worden, was
schliesslich zu den bereits einleitend erwähnten Uberhöhungen des
Indexes insbesondere bei Saisonprodukten wie Früchte und Gemüse
mit saisonal stark variierenden Preisen führte.
Die seit 1983 angewandte Methode kann mathematisch aus der
Laspeyres-Formel hergeleitet werden und vermeidet diese Schwäche.
Der wesentliche Unterschied zur alten Methode besteht darin, dass
auf dem Niveau der einzelnen Preismeldungen aktuelle Basisrelatio
nen gebildet werden; indem man die Veränderung zur Vorerhebung an
die Basisrelation der Vorerhebung ankettet. Aus diesen Basisrelatio
nen ermittelt man anschliessend direkt den durchschnittlichen Index
pro Indexposition. Die neue Methode bedingt allerdings ein im Ver
gleich zur alten sehr komplexes Vorgehen zur Berücksichtigung des
laufenden marktbedingten Sortimentswechsels.
Insgesamt haben die gewalteten Diskussionen und die durchgeführ
ten Untersuchungen aber eines deutlich gezeigt: die einzig richtige
Berechnungsmethode und damit den absolut richtigen Index oder
wahren Wert gibt es nicht. Unterschiedliche Methoden führen auch zu
unterschiedlichen Ergebnissen; jede Methode hat ihre Vor- und Nach
teile. Zwischen diesen Vor- und Nachteilen sowie den Zielen und
Zwecken, denen der Index dienen soll, muss immer wieder sorgfältig
abgewogen werden. In Anbetracht dieses grundsätzlichen Dilemmas,
in dem sich die zuständigen Entscheidungsinstanzen befinden, ist es
von ausschlaggebender Bedeutung, dass schliesslich eine Lösung ge
funden wird, der alle interessierten Kreise zustimmen können und ein
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träge, die die Angleichung der Löhne an die Veränderung der Lebens-
kosten regeln.
Nach den verfügbaren Unterlagen sind in rund zwei Dritteln der zwei
seitig korporativen Gesamtarbeitsverträge Teuerungsklauseln enthal
ten. Diese Klauseln sind jedoch in den meistens Fällen sog.
Verhandlungsklauseln, d.h. dass bei Anderungen der Konsumenten-
preise Lohn verhandlungen aufgenommen werden, ohne dass der Ver
trag gekündigt wird. Das Ausmass der alifälligen Anpassung bleibt
den Verhandlungen überlassen. Lediglich in knapp 17% der Verträge
ist ein eigentlicher « Indexautomatismus » im Sinne einer automati
schen Anpassung der Löhne an die Preisentwicklung ohne vorherige
Absprache zwischen den Sozialpartnern festgestellt worden. Teue
rungsklauseln sind jedoch nicht nur in Arbeitsverträgen zu finden,
sondern sie kommen auch in vielen andern Bereichen der Wirtschaft
und Gesellschaft vor. So finden sich lndexklauseln oder lndexbindun
gen in irgendeiner Form:
- in Lieferverträgen im Exportbereich zur Anpassung der Preise an die

inländische Materialpreis- und Lohnentwicklung
- in Bauwerkverträgen
- in Dienstleistungstarifen von Architekten, Ingenieuren und Ärzten
— in Alimentenverträgen
- in Versicherungsprämien (Gebäudeversicherung)
- in der Anpassung von Gebäudewerten
- in Wohnungs- oder Geschäftsmieten
- in Steuertarifen von Kantonen
- in Ansätzen für Naturalbezüge bei Steuern und AHV
- bei der Anpassung der AHV-Renten usw.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Bei allen Beispielen schimmert
indessen der Gedanke des Schutzes der Einkommen vor Kaufkraftver
lusten recht deutlich durch.
Die beschriebene vielfältige Nutzung des Landesindexes ist eigentlich
auch ein wesentlicher Grund für die immer wieder auftauchende Kritik
an einzelnen Indexelementen. Der Index darf deshalb nicht ohne Be
Zug zur Praxis im Elfenbeinturm konstruiert werden, sondern er soll
das Ergebnis einer Verständigung zwischen den interessierten Kreisen
darstellen. Die Erfahrung zeigt, dass er nur auf diese Art wie seit 50
Jahren weiterhin seine nützliche Funktion erfüllen kann.
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